
Bundesverband Bowling Postbank Dortmund IBAN: DE66440100460018345467 
Im Gewerbepark D 44 Kontonummer: 18345467 Swift (BIC): PBNKDEFF. 
93059 Regensburg Bankleitzahl:  440 100 46 Steuer Nr. 132/5915/0773 

 
 
 
 
 
 
Bundesverband Bowling – Im Gewerbepark D 44 – 93059 Regensburg 

 
Bundesregierung 
Bundeskanzleramt 

11044 Berlin 

         
 
 
 
pl / kl                     31.08.20 
 
 
 
Mehrwertsteuererleichterungen für die gastronomischen Betriebe 
 
 
 

Sehr geehrte Bundesregierung, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vorab möchten wir uns kurz vorstellen. Wir sind der Bundesverband Bowling, in dem 

über 200 Bowling-Anlagen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Österreich, 

der Schweiz und Luxemburg, organisiert sind. 

Mit Freude haben wir die von der Bundesregierung und von den Ländern auf den Weg 

gebrachten Unterstützungen und Erleichterungen aufgenommen und auch 

entsprechend der Vorgaben genutzt. 

Das war auch wichtig, sonst würde es heute einige Bowlingcenter schon gar nicht 

mehr geben. Wir schreiben heute im Namen der Bowlingcenter, das betrifft aber 

natürlich auch gleichgeartete Großgastronomien mit freizeitsportlichem Mittelpunkt. 

Durch die Corona-Situation sind unsere Mitglieder und natürlich auch alle anderen 

Bowlingcenter besonders stark betroffen. In den meisten Bundesländern mussten die 

Bowlingcenter während dem Lockdown 3 Monate und mehr geschlossen bleiben. Die in 

der Wintersaison 2019 / 2020 aufgebauten Rücklagen für die umsatzschwache 

Sommersaison, sind in nur wenigen Wochen des Lockdowns meistens komplett 

aufgebraucht worden und können momentan auch nicht kompensiert werden. 

Bowlingcenter haben die Monate Oktober – Mai als Saison und müssen in dieser Zeit 

Reserven für die Monate Juni – September erwirtschaften. Durch die aktuell gültigen 

Hygiene- und Abstandsregelungen wird es für uns schwer in den Wintermonaten, ohne 

Vollauslastung, diese nötigen Überschüsse zu erwirtschaften oder die in den letzten 

Monaten ausgefallenen Umsätze auszugleichen.  
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Wir müssen die Kosten in den Griff bekommen und eine Möglichkeit haben unser 

Geschäft rentabel zu betreiben. Durch unsere großen Flächen (600 – 6.500 m²) 

bezahlen wir extrem hohe Mieten und haben leider wenig Unterstützung durch die 

Vermieter erhalten. Der Mieterschutz durch die Bundesregierung war ein guter Ansatz, 

wurde aber meist gezwungenermaßen mit Stundungen geregelt, also keine echte 

Unterstützung. Die Vermieter sind oft nationale und internationale Immobilienfonds, 

die hier zu keiner finanziellen Unterstützung bereit sind. 

Der Hauptumsatz unserer Branche passiert in den Abend- und Nachstunden und hier 

speziell an den Wochenenden. Durch die aktuellen gültigen Hygiene- und 

Abstandsregelungen sind wir momentan nicht in der Lage vergleichbare Umsätze zu 

den Vorjahren zu erwirtschaften. Wir bewegen und hier bei ca. 50 - 60% des 

Vorjahres. Da in unseren Centern der Anteil der reinen Speiseumsätze nur ca. 15% 

des Gesamtumsatzes ausmachen, können wir leider von der aktuell gesenkten MwSt. 

im Speisenbereich kaum profitieren. Auch werden wir in den nächsten Monaten keine 

Firmen- bzw. Weihnachtsfeiern durchführen können, wo sich der prozentuale 

Speisenanteil durch die Buffets erhöhen würde. Die österreichische Lösung, auch die 

sonstigen Umsätze mit 5% zu besteuern, wäre für uns die einzige sinnvolle, echte 

Entlastung. 

Die erweiterten Wirtschaftsförderungen im Bereich der Fixkosten, basierend auf der 

Differenz zum Vorjahresumsatz, sind natürlich hilfreich, aber leider weit nicht 

ausreichend für uns. Das gleiche gilt für das verlängerte Kurzarbeitergeld. Die 

Bewirtschaftung und die Einhaltung der Hygienevorschriften sind für unsere großen 

Flächen sehr Mitarbeiterintensiv und daher können wir das KUG nicht in der 

Größenordnung beantragen, wie wir es wirtschaftlich brauchen würden. 

Wir bitten Sie den folgenden Punkt zu prüfen und stehen Ihnen für Detailfragen 

natürlich gerne zur Verfügung. Diese Änderungen sind für viele Bowlingcenter 

existenziell. 

• Senkung der MwSt. auch auf Getränke und den Freizeitsportbereich (Bowling). 

Wir denken, wir sprechen hier für viele Unternehmen in der gesamten Freizeitbranche. 

Für die bisherigen finanziellen Hilfsmittel, möchten wir uns im Namen aller unserer 

Mitglieder recht herzlich bedanken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Bundesverband Bowling 
Volker Klien 
Mitglied im Vorstand 
 

 

 

 


